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Kinderarmut verhindern 

Position Nr. 1/09 
 
 
 

 
Kinder- und Jugendpolitik, Familienpolitik: 
 
Schutz des Kindeswohls 
 
Ja, sicher, aber nicht auf Kosten des 
ehrenamtlichen Engagements und 
auch nicht als Vorwand für eine neue 
Tabuisierung von Körperlichkeit und 
Sexualität 
Daher: Gemeinschaftserziehung jetzt 
erst recht! 
 
Wir übernehmen u.a. in der Gruppenar-
beit, auf Seminaren, Freizeiten sowie 
Kinder- und Jugendreisen als Verband, 
aber auch Einzelpersonen Verantwortung 
für uns anvertraute junge Menschen. Un-
ter dem Begriff „(Schutz vor) Kindeswohl-
gefährdung“ hat sich in den letzten Jah-
ren eine intensive fachliche Diskussion 
mit einem besonderen Fokus auf der 
Verhinderung von sexuellem Missbrauch 
entwickelt, die wir nachfolgend bewerten 
und auf unsere Arbeit beziehen wollen. 
 

Mädchen und Jungen wach-
sen bei uns gemeinsam auf 
Als sich bei anderen Jugendverbänden 
Mädchen und Jungen noch in getrennten 
Gruppen trafen oder es gleich einen 
männlichen und einen weiblichen Ver-
band gab, standen die Naturfreunde 
schon für Gemeinschaftserziehung bzw. 
Koedukation, also das gemeinsame Auf-
wachsen von Jungen und Mädchen im 
Verband und auf seinen Aktivitäten. In 
den letzten Jahren erleben wir eine zu-
nehmende Tendenz, dass die gemein-
same Unterbringung von Mädchen und 
Jungen auf Zeltlagern, Freizeiten oder 
anderen Aktivitäten der Kinder- und Ju-
gendhilfe in Frage gestellt wird – nicht zu-
letzt in Zusammenhang mit der Diskussi-
on um Kindeswohlgefährdung. Daher be-

kräftigen wir unsere Position, dass wir im 
gemeinsamen Aufwachsen, in der ge-
meinsamen Freizeitgestaltung und auf 
Wunsch auch in der gemeinsamen Un-
terbringung von Mädchen und Jungen 
einen bewährten Weg sehen, um das Ri-
siko für sexuellen Missbrauch zu begren-
zen. Durch einen natürlichen und nicht 
gleich unter den Verdacht möglichen 
Missbrauchs gestellten Umgang der Ge-
schlechter sehen wir die Eigenverantwor-
tung junger Menschen und die soziale 
Kontrolle am besten gestärkt. Und wer 
lieber nur mit dem eigenen Geschlecht 
untergebracht sein möchte – auch dies ist 
bei uns selbstverständlich möglich. 
 

Die Rolle von Sexualität auf 
unseren Aktivitäten 
Die Naturfreunde stehen seit Jahrzehnten 
für ein emanzipiertes und aufgeklärtes 
Verständnis von Sexualität. Sie setzen 
sich – im Rahmen der rechtlichen Gren-
zen – für einen offensiven und aktiven 
Umgang mit dem Thema Sexualität auf 
ihren Aktivitäten ein. In einem offenen 
Umgang mit Fragen der Sexualität sowie 
von Liebe, Freundschaft und Zärtlichkeit 
sehen wir den besten Weg, das Wohl der 
uns anvertrauten Kinder und Jugendli-
chen zu schützen. 
 
Dabei müssen die Fragen und Bedürfnis-
se sowie der Entwicklungsstand von Kin-
dern und Jugendlichen berücksichtigt 
werden. Die Beschäftigung mit Themen 
wie Liebe, Sexualität, Partnerschaft und 
unterschiedliche sexuelle Orientierung 
sowie Formen sexueller Gewalt und des 
Schutzes vor Missbrauch und Ausbeu-
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tung sind fester Bestandteil unserer Aus-
bildungen für die pädagogische Beglei-
tung. Uns ist allerdings auch bewusst, 
dass den TeamerInnen keine schablo-
nenhaften Lösungsvorschläge und kon-
kreten Handlungsmaßnahmen im Um-
gang mit diesem Thema zur Hand gege-
ben werden können. Stattdessen ist ein 
situationsbezogenes, individuell gepräg-
tes, pädagogisches Feingefühl erforder-
lich. Daher gilt es einerseits pädagogisch 
verantwortungsbewusst zu handeln und 
anderseits pädagogische Freiräume zu 
schaffen und sich dabei gleichzeitig recht-
lich abzusichern. Der Bundesausschuss 
der Naturfreundejugend Deutschlands hat 
zu diesem Thema 2006 die „Leitlinien 
Sexualität“ verabschiedet. 
 

Die rechtliche Seite 
Seit dem Inkrafttreten des KICK (Kinder- 
und Jugendhilfeweiterentwicklungsge-
setz) am 01.10.2005 hat ein Klärungspro-
zess über die Rolle der freien Träger und 
ihre Pflichten im Zusammenhang mit dem 
Schutz vor Kindeswohlgefährdung statt-
gefunden. Vertraten anfangs einige Ju-
gendämter die Forderung, dass sich freie 
Träger von allen TeamerInnen, die mit 
jungen Menschen arbeiten, ein polizeili-
ches Führungszeugnis vorlegen lassen 
müssen, wurde zwischenzeitlich fast flä-
chendeckend geklärt, dass dies nur für 
hauptamtlich im Bereich der Jugendhilfe 
Beschäftigte gilt, die im Leistungsbereich 
des KJHG/SGB VIII (Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz/Sozialgesetzbuch VIII) 
tätig sind. Die mit einem erheblichen bü-
rokratischen Aufwand verbundene und für 
die Gegenwart nur begrenzt aussagekräf-
tige verpflichtende Vorlage von polizeili-
chen Führungszeugnissen für alle Ehren-
amtlichen, die mit Kindern und Jugendli-
che arbeiten, konnte zunächst abgewen-
det werden. Während bei hauptberufli-
chen Fachkräften für jede Fachkraft das 
Führungszeugnis nur einmal im empfoh-
lenen Zeitraum (z.B. fünf Jahre) geprüft 
werden muss, wäre im Bereich der eh-
renamtlichen Jugendarbeit z.B. jedes 

Jahr vor allem vor den Sommerferien die 
Prüfung zahlreicher Führungszeugnisse 
für eine Tätigkeit von wenigen Tagen o-
der Wochen auf Seminaren, Ferienfreizei-
ten oder Kinder- und Jugendreisen mit 
hohem bürokratischen und finanziellen 
Aufwand erforderlich. Darüber hinaus hat 
die Prüfung von Führungszeugnissen als 
formaler bürokratischer Akt auf ehrenamt-
lich Engagierte eine abschreckende Wir-
kung. Dies würde einen hohen Aufwand 
bei nur geringem Nutzen bedeuten. 
 

Verdacht auf sexuellen 
Missbrauch 
Bei einem Verdacht auf sexuellen Miss-
brauch muss gehandelt werden – und 
dennoch gilt als erste Regel: Ruhe be-
wahren! Kinder und Jugendliche brau-
chen – insbesondere nach einer trauma-
tischen Erfahrung – vor allem Sicherheit 
und das Gefühl an der weiteren Entwick-
lung beteiligt zu werden. Außerdem emp-
fiehlt es sich zunächst im Team den Fall 
zu besprechen. Auch die mögliche Hin-
zuziehung von Experten sollte hier disku-
tiert werden. Bei allen weiteren Schritten 
sollte das Kind bzw. der Jugendliche ein-
bezogen werden – sexueller Missbrauch 
ist nicht nur physisch und psychisch ver-
letzend, sondern oft auch mit Scham und 
eigenen Schuldgefühlen verbunden.  
 
Zu Fällen (oder Verdächtigungen) von 
Missbrauch (unter welcher von den Be-
troffenen verwendeten Bezeichnung auch 
immer) kann es dabei sowohl zwischen 
Teilnehmenden unterschiedlichen Alters 
als auch zwischen Teilnehmenden und 
TeamerInnen sowie unter TeamerInnen 
kommen. Dabei ist die zweite Konstellati-
on aus juristischer Sicht härter zu beurtei-
len, da es sich bei den zu Betreuenden 
um Schutzbefohlene handelt, deren Ab-
hängigkeit ggf. ausgenutzt wird. Wichtig 
ist, dass der Veranstalter und das Team 
eine praktikable Lösung im Spannungs-
feld von emanzipatorischer Sexualpäda-
gogik und Schutz vor sexuellen Übergrif-
fen finden. Die vorhandenen Gesetze 
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können dabei nur einen sehr groben 
Rahmen darstellen. 
 
Jeder Veranstalter und jedes Team sollte 
bei Verdachtsfällen in der Lage sein, a-
däquat zu reagieren. Dazu bedarf es ei-
ner vorherigen Auseinandersetzung mit 
diesem Thema und im besten Fall der 
Aufstellung eines eigenen „Notfallplans“. 
Dabei kann es auch hier nicht um das 
Abarbeiten eines Schemas gehen, son-
dern um den sensiblen Umgang mit den 
möglicherweise Betroffenen und einen 
klaren, aber fairen Umgang mit möglichen 
TäterInnen, deren Schuld ggf. noch nicht 
nachgewiesen ist. Dabei stehen jedoch 
die Bedürfnisse der betroffenen Person, 
die ggf. sexuelle Gewalt erfahren hat, im 
Vordergrund.  
 

Nicht über das Ziel hinaus 
schießen: Keine neuen Tabus 
gegenüber Körperlichkeit 
Bei einigen im pädagogischen Bereich 
tätigen Menschen hat die intensive Dis-
kussion der letzten Jahre um sexuellen 
Missbrauch und der Wunsch nach einer 
klaren Abgrenzung von Grenzüberschrei-
tungen im sexuellen Kontext dazu ge-
führt, dass Körperlichkeit zu einem 
angstbesetzten Bereich oder sogar ins-
gesamt zum Tabu geworden ist. Ein pä-
dagogisch sinnvoller Umgang mit Kindern 
umfasst Körperlichkeit. Ein heimwehkran-
kes Kind oder ein Kind mit Verletzungen 
zu trösten, erfordert in vielen Fällen sogar 
den Einsatz von Körperlichkeit. Viele 
Gruppenspiele mit Kindern und Jugendli-
chen beinhalten Körperlichkeit und gehö-
ren zu den Highlights des Programms. 
Ein Verzicht darauf wäre ein bedauerns-
werte Überreaktion. Ziel der Sensibilisie-
rung für sexuellen Missbrauch ist die 
Vermeidung von Grenzüberschreitungen, 
die Akzeptanz von Schamgefühlen und 
des Intimbereichs, nicht aber die Vermei-
dung oder Verhinderung von Körperlich-
keit oder gar jedweder körperlicher Be-
rührungen.  
 

Eigene Präventions- 
maßnahmen 
Stattdessen sollten wir als Kinder- und 
Jugendverband auch weiterhin unsere 
eigenen Präventionsmechanismen aus-
bauen und weiterentwickeln. Wichtige 
Maßnahmen sind aus unserer Sicht:  

• die Sensibilisierung der Haupt- und 
Ehrenamtlichen sowie der Kinder 
und Jugendlichen für das Thema 
durch Information, Aufklärung, 
Empowerment, Bewusstseinsbil-
dung und Qualifizierung 

• die Schaffung von strukturellen 
Rahmenbedingungen, die es er-
möglichen Übergriffe auf junge 
Menschen zu verhindern oder 
schlimmstenfalls schnellstmöglich 
aufzudecken und abzustellen 

• die verbindliche Aufnahme der 
Themenfelder Kindeswohlgefähr-
dung und Sexueller Missbrauch in 
die JugendleiterInnen-Ausbildung 

• die Entwicklung von allgemeingül-
tigen Verhaltensregeln und -
normen beim jeweiligen Veranstal-
ter sowie von Leitfäden für Ver-
dachtsfälle 

• die Schaffung von strukturell ver-
ankerten Vertrauenspersonen als 
AnsprechpartnerInnen.  

 
Beschluss der Bundeskonferenz 2009 der 
Naturfreundejugend Deutschlands 
 
 
Naturfreundejugend Deutschlands 
Haus Humboldtstein 
53424 Remagen 
Telefon 02228 – 9415 – 0 
Telefax 02228 – 9415 – 22 
E-Mail: info@naturfreundejugend.de 
Internet: www.naturfreundejugend.de  
 
 
 
 
 
 
 
© Naturfreundejugend Deutschlands 2009 


